
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/6/21 14Os22/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1989

Norm

StGB §28 Cb

StGB §80

StGB §135

StGB §295

Rechtssatz

Zur Verschleierung einer fahrlässigen Tötung begangene dauernde Sachentziehung und Unterdrückung eines

Beweismittels sind gegen andere Rechtsgüter als die Vortat gerichtet und bleiben darum selbständig strafbar.
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